
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/8/29 1Ob625/94,
9ObA83/97i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1995

Norm

ABGB §1319a A

Rechtssatz

Bei der Anordnung des § 1319a zweiter Satz ABGB handelt es sich um einen Fall des Handelns auf eigene Gefahr. Die

Haftungsfreiheit des Halters bei unerlaubter Benutzung ist jedoch auf die Fälle beschränkt, bei denen zwischen der

Unerlaubtheit der Benutzung und dem Schadenseintritt ein Rechtswidrigkeitszusammenhang besteht.
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